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Vorwort 
Zu den wichtigsten Steuerungsinstrumenten einer Kommune gehört der Haushaltsplan. 
Nahezu jede kommunale Leistung ist mit finanziellen Auswirkungen verbunden. Daher 
ist es sowohl in der Verwaltung als auch in den politischen Gremien notwendig, die 
maßgebenden rechtlichen Grundlagen zur Planung und Ausführung des Haushalts zu 
kennen. 

Dieses Buch bietet die wichtigen Gesetze, Verordnungen und Erlasse für die Haus-
haltswirtschaft der niedersächsischen Städte, Gemeinden, Samtgemeinden, Landkrei-
se und die Region Hannover in einer Hand. Daher werden einige Rechtsvorschriften 
als Auszug nur auf die einschlägigen Paragrafen begrenzt. Zu einzelnen Vorschriften 
sollen kurze Anmerkungen bei der Auslegung helfen und auf Empfehlungen hinweisen. 

Vorangestellt ist eine Einführung, die den Überblick erleichtert und die Zusammenhän-
ge zwischen den Gesetzen, Verordnungen und Erlassen aufzeigt. Damit kann das 
Buch sowohl den politisch Tätigen oder Interessierten als auch für die praktische Arbeit 
in den Kommunalverwaltungen ein nützliches Hilfsmittel sein. 

In der Einführung wird auch auf die Neuregelungen zur Umsatzsteuerpflicht der Kom-
munen eingegangen. 

Seit Erscheinen der zweiten Auflage hat das kommunale Haushaltsrecht zahlreiche 
Änderungen erfahren. So wurden beispielsweise das Nds. Kommunalverfassungsge-
setz geändert und das Nds. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit neugefasst. 
Die Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung ersetzt die bisherige Gemeindehaus-
halts- und -kassenverordnung, in dem neuen Ausführungserlass dazu sind einige der 
verbindlichen Muster und die Abschreibungstabelle geändert. Auch der Produktrahmen 
und der Kontenrahmen wurden aktualisiert. 

Auf meiner Homepage www.joachimrose.de weise ich laufend auf wichtige Änderun-
gen zum kommunalen Haushaltsrecht hin. 

Für die Anmerkungen und Anregungen von Leserinnen und Lesern bedanke ich mich 
sehr herzlich. Neue Hinweise sind jederzeit gern willkommen. 

Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Ehefrau für ihre Geduld. 
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